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Hygiene-Plan Stand 01.02.2023 
 

Aktuelle Änderungen ab dem 01.02.2023: 
 
Ab dem 01. Februar 2023 wird der betriebliche Hygieneplan der Fachakademie für Augenoptik 

geändert und der aktuellen Situation angepasst. Diese Änderung ist mit dem Wegfall vieler 

Hygienemaßnahmen verbunden. Sollte sich die Infektionslage in Deutschland jedoch erneut 

verschärfen, behält es sich die Landesinnung der Augenoptiker vor, wieder zu dem vorherigen 

betrieblichen Hygieneplan zurückzukehren.  

Entsprechend sind allgemeine Maßnahmen und spezielle Hinweise für die Augenoptik 
aufgeführt, die auf den derzeit zur Verfügung stehenden Informationen der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung und des Robert-Koch-Instituts basieren. Allgemein ist zu bedenken, 
dass experimentelle Bedingungen wissenschaftlicher Untersuchungen nicht immer direkt auf 
realistische Verhältnisse übertragen werden können. Diese Empfehlungen entsprechen den 
aktuellen gesetzlichen Bedingungen. Soweit sich die Infektionslage negativ verändert, ist 
dieser daher auf die betriebliche Situation anzupassen. Neben diesem Hygiene-Plan sind die 
jeweils gültigen gesetzlichen Regelungen des Bundes (Infektionsschutzgesetz; Coronavirus-
Testverordnung, COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung, SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzverordnung) und des Landes Niedersachsen (Corona-Verordnung, 
Absonderungsverordnung, niedersächsisches Testkonzept) sowie die regionalen 
Bestimmungen zu beachten.  
 
Firma:  
Fachakademie für Augenoptik, Klosterstraße 3, 29386 Hankensbüttel 
(inklusive der eigenen Internate in Hankensbüttel und des Gästehauses in 
Wittingen) 
 
Träger:  
Landesinnung der Augenoptiker und Optometristen in Niedersachsen und 
Bremen 
 
Straße und Hausnummer:  
Theaterstraße 8 
 
PLZ und Ort:  
30159 Hannover 
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Außer Kraft gesetzt wird bis auf weiteres die Kohorten Regelung! 
 

Das bedeutet: 
 Öffnung der Mensa als Aufenthaltsraum, wegen des Ausstehenden Umbaus der Mensa 

bleibt es aber noch weiterhin bei den „Carepaketen“, das warmgehaltene Mittagessen 
(Meyer-Menü, sofern bestellt) ersetzt das Abendessen und wird in Einzelpackungen zum 
Verzehr ausgegeben. 

 Öffnung der Gruppenräume,  
 Erlaubnis für Zimmerbesuche,  

 keine Duschpläne / keine Zuordnung der WC´s und Waschplätze mehr, 

 Aufhebung der Raumzuordnung für einzelne Kurse, 

 Aufhebung der Pausen-/ Wartebereiche 
 

Allgemeine Hygieneregeln: 
 

 Achten Sie bitte weiterhin auf einen umfassenden Impfschutz: Die Corona-
Schutzimpfung kann vor schweren Krankheitsverläufen von COVID-19 schützen und 
möglicherweise auch das Risiko für Long COVID senken. Denken Sie auch an die 
empfohlenen Auffrischimpfungen. 

 Die Testpflicht ist bis auf weiteres aufgehoben! 

 Halten Sie bitte nach Möglichkeit weiterhin die AHA+L+A-Formel ein:  

o Abstand halten,  

o Hygiene beachten,  

o in bestimmten Situationen Maske tragen,  

o regelmäßig lüften und  

o die Corona-Warn-App nutzen. 

https://www.longcovid-info.de/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/auffrischimpfung-gegen-covid-19/
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/alltag-in-zeiten-von-corona/
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 Bleiben Sie bei Krankheitszeichen bitte zu Hause, meiden Sie Kontakte und holen Sie bei 
Bedarf frühzeitig ärztlichen Rat ein.  

 Die Maskenpflicht besteht  

o bei leichten Erkältungssymptome, 

o bei Arbeiten mit direktem Körperkontakt (Screening, Brillenanpassung…), 

wenn der Dozent die Anweisung gibt,  

o bei Arbeiten am Lötgerät grundsätzlich, 

o soweit der Dozent die Anweisung gibt, dass eine Maske zu tragen ist. 

Reinigen und Desinfizieren 
 

 Gegenstände, die direkten Hautkontakt haben, werden weiterhin ordnungsgemäß 
gereinigt/desinfiziert 

 Soweit ein Einmal-Mundschutz verwendet wird, wird dieser gesondert im Müll entsorgt.  
 

 Wir reinigen Spuckschutz-Abtrennungen regelmäßig mit dem zulässigen 
Desinfektionsmittel.  

 
 Wir verwenden Desinfektionsmittel und lassen dieses mindestens 30 Sekunden 

(Herstellerangaben beachten!!!!) einwirken.  

 

Besonderheiten zur Unterbringung in den Internaten in Hankensbüttel 
und dem Gästehaus in Wittingen 
 
Zu beachten die Anweisungen der Internatsleitung und der 
Reinigungskräfte. 
 
Ein Zimmertausch ohne schriftliche Genehmigung des 
Sachbearbeiters ist nicht gestattet! 
 

 Eine Anreise in der Zeit von 19 bis 21 Uhr ist zwingend erforderlich.  
 Zimmereinteilungen werden festgelegt! Es sind keine Änderungen möglich! 

 Essen kann bei Meyer Menü bestellt werden.  

 Abweichend von der Hausordnung, kann, während der aktuellen Umbauarbeiten in den 
Internaten in Hankensbüttel, auf dem eigenen Zimmer gegessen werden.  
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 Der Zutritt Dritter in den Internaten und dem Gästehaus ist grundsätzlich untersagt.  
 

 Es ist in den Zimmern auch auf die allgemeinen Hygieneregeln zu achten.  
 

 Die Zimmer sind mehrmals am Tag zu lüften. Dabei ist die Heizung abzustellen.  
 

 HALTEN SIE SICH AN DEN HYGIENEPLAN! 
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